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1. Hintergrund 

Die europapolitische Diskussion, die in der Schweiz etwa Mitte des 
Jahres 1991 einsetzte, sch~int mit dem knappen Volksentscheid ge
gen einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) vom 
6. Dezember 1992 ein jähes Ende gefunden zu haben. Während die 
Gegner den Volksentscheid als "Sieg der Vernunft" feiern, sprechen 
die Befürworter von einem "Rückfall" der Schweiz in die "Isolation" 
und von der Fortsetzung der "Sonderrolle" innerhalb Europas. Die 
Presse berichtete vom "Katzenjammer" in Bern, und aus Brüssel ka
men vage Drohungen, die EG werde mit der Schweiz keine bilate
ralen Verträge (mehr) schliessen.1 

Diese Entwicklung hat viele Beobachter im In- und Ausland zu dem 
Schluss verleitet, nunmehr sei alles anders geworden und der Weg 
der Schweiz zu einer Annäherung an Europa oder gar zur Integra
tion abgeschnitten. Dieser Schluss erweist sich indessen bei näherer 
Betrachtung nicht nur als voreilig, sondern in vielfacher Hinsicht 
auch als unzutreffend, lässt er doch die historischen, zeitlichen und 
politischen Dimensionen des Volksentscheids vom 6. Dezember aus
ser Betracht. 

Das Ergebnis, das für viele Beobachter völlig überraschend kam, 
wird Kenner der schweizerischen Referenden zu aussenpolitischen 

1 So die Äusserungen des für Aussenpolitik zuständigen Kommissars Andriessen, 
die in der gesamten Presse am 7.12.1992 wiedergegeben wurden, vgl. z.B. Neue 
Züncher Zeitung, (NZZ) vom 7.12.1992. 












































